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Abgleich mit EU 11i durch vollständige 
Nennung der Grenzwerte und des Zitats /2/ 
"BfS" durch "BfS/Org.einheit konventionelle 
Planung und Betrieb der Endlageruni'ersetzt; 
Abgleich mit EU 435 

"Strahlenschutzschichtleiter " durch "Be
triebsabteilung Strahlenschutz" ersetzt 
Abgleich mit EU 316, Reg. 1 .0 
"Strahlenschutzschichtle iter " durch 11 Strah
lenschutzbeauftragter" ersetzt,Abgleich· mit 
EU 316, Reg. 1.0 
"PTB" durch "BfS/Org. e.inhe i t konvi{ent i onelle 
Planung und Betrieb der Endlagerung" ersetzt. 
Schreibfehler korrigiert 
Abb. 2.1: Unterschrift ergänzt. durch 
"Prinzipskizze" ;;;n;, O,i . -~ ~/~ tj ~ ..... 
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•) Kategorie R - redaktionelle Korrektur 
Kategorie V - verdeutlichende Verbesserung 
Kategorie S - substantielle Änderung 

Mindestens bei der Kategorie S müssen Erh5uterungen angegeben werden. 
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1. Kriterien für die Vorgehensweise im Betrieb des Endlagers Konrad 
bei der Behandlung von Abfallgebinden, die nicht den Endlage
rungsbedlngungen entsprechend angeliefert sind oder die bei der 
Handhabung im Endlager beschädigt wurden.* 

1.1 Einleitung 

Die Möglichkeiten der Erkennung von Abfallgebinden, die nicht den Endlagerungsbediugungen ent

sprechend angeliefert werden, beschränken sieb am Endlager auf 

- die Sichtkontrolle bei der Annahme, 

- die Prüfung der Oberflächenkontamination und 

- die Ermittlung der Ortsdosisleistung in 1 m bzw. 2 m Abstand vom Gebinde. 

Fehlerhafte Gebinde (fehlerhafte Angaben zum Aktivitätsinventar eines Abfallgebindes, fehlerhafte 

Angaben zu Abfallprodukt- bzw. Behältereigenschaften und sonstige Abweichungen von den Endlage

rung.sbedingungen) werden durch die Maßnahmen zur Produktkontrolle der radioaktiven Abfälle von 

der Endlagerung ausgeschlossen. In Ausnahmefällen auftretende Fehler (Abweichungen) können z.T. 
bei zu hohen Dosisleistungen oder bei inkonsistenten Angaben in den Begleitpapieren bei der Gebin

deeingangskontrolle am Endlager erkannt werden. Mit der Gebindeeingangskontrolle ist andererseits 

über die Produktkontrolle hinaus die Möglichkeit der Erkennung von schadhaften Gebinden gegeben, 

wobei es sieb in der Regel um Transportschäden ( nach der Produktkontrolle) oder um Beschädigungen 

aufgrund der Handhabung am Endlager handelt. Solche Schäden werden mit großer Seltenheit ent

sprechend den geringen Wahrscheinlichkeiten solcher Transportunfälle bzw. der zu unterstellenden 

Handhabungsstörfälle am Endlager auftreten. Es kann davon ausgegangen werden, daß in der über

wiegenden Anzahl solcher seltenen Ereignisse eine sichere, vorübergehende Verwahrung im Endlager 

möglich ist, die genügend Zeit zum Erarbeiten der besten Lösung für das weitere Vorgehen zuläßt. 

Aufhauend auf /11 werden im folgenden die Kriterien für die Behandlung solcher Gebinde am Endla

ger und die Behandlungsmaßnahmen im Grundsatz erläutert. 

1.2 Aufstellung von Kriterien und Maßnahmen 

1.2.1 Maßnahmen bei erhöhter Dosisleistung eines Abfallgebindes 

Kriterien für die Art der Maßnahmen ist das Unter- oder Überschreiten des 3-fachen des ODL

Grenzwertes von 10•10-5 Sv/bin 2 m (1 m) Entfernung von der Gebindeoberfläche. 

• aus diesem Sachverhalt sich ergebende Konsequenzen für die Ablieferer werden hier nicht angespro

chen. 
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Bei Unterschreitung des 3-fachen des ODL-Grcnzwcrtes erfolgt nach einer äußeren Ke nn7..cich nung 

des Gebindes eine normale Puffe rung bzw. Endlage rung des Gebindes (Fig. 1.1). Bei Übe rschreitung 

des 3-fachen des ODL-Grenzwertes erfolgt - sofern nicht andere Befunde dagegen sprechen, vgl. auch 

weiter unten - gemäß Fig. 1.1 ebenfalls eine Endlagerung/ Pufferung unter Anwendung besonderer 

Maßnahmen. 

Dem Kriterium "Unterschreitung des 3-fachen des ODL-Grenzwertes von 10•10-5 Sv/h" liegl folgende 

Überlegung zugrunde: 

Aus den Annahmen, daß pro Jahr mehr als 3400 Gebinde angeliefert und gehandhabt und daß davon 

nicht mehr als 20 Gebinde die zulässige Örtsdosisleistung maximal um den Faktor 3 überschreiten, 

resultiert eine Erhöhung der potentiellen Jahresdosis des Betriebspersonals um weniger als 

(3·20/3400) ·100% = 1,8% 

Die potentielle Jahresdosis des Personals durch Direktstrahlung erhöht sich also vernachlässigbar. 

Ähnliches gilt für die Jahresdosis durch Strahlung am Zaun der Anlage. 

Dosisüberschreitungen werden bei Messung der ODL am Einzelgebinde und ggf. vorher schon bei der 

Gebinde annahme (Einfahrt in die Umladehalle) durch Ansprechen der Warnschwellen erkannt. Die 

Zeitkonstante -r ·des Dosisleistungsmeßgerätes über dem Einfahrlstor aus der Trocknungsanlage richtet 

sich nach der Einfahrgeschwindigkeit der Waggons/ LKW. -r wird klein gegen die Zeil T gewählt, die 

ein Gebinde zur "Vorbeifahrt" an dem Meßgerät benötigt. 

Die Warnschwelle wird auf ein Niveau eingestellt, <las der lokalen Dosis leistung entspricht, das e in 

Gebinde am Ort der Messung beim Vorbeifahren erzeugt, wenn es den kleinsten Abstand zum Meßge

rät hat und die Grenzwerte der Ortsdosisleistung gemäß Endlagerungsbedingungen gerade ausschöpft. 

Dabei wird berücksichtigt, daß die Warnschwelle von Gebimletyp zu Gebindetyp variiert entsprechend 

den unterschiedlichen geometrischen Randbedingungen der Strahlenquelle. 

Die im Betrieb der Anlage gewonnenen Erfahrungen über die Schwelleneinstellungen werden gesam

melt und nießen in die betrieblichen Richtlinien zum Einstellen der Schwellen ein. 

1.2.2 Maßnahmen bei erhöhter Kontamination eines Abfallgebindes 

Kriterium für gesonderte Maßnahmen ist das Überschreiten des 10-fachcn des Kontaminalions

grenzwerlcs der En<llagerungsbedingungcn von 0,5 By/cm2 (für Alphastrahler. für die eine Freigrenze 

von 5• 103 By festgelegt ist}, 50 By/cm2 {für Bctaslrahler und Elektrone neinfangstrahle r. für die eine 

Freigrenze von 5-106 Bq festgelegt ist) und 5 By/cm2 (für sonstige Radionuklide) /2/. 

Bei Übe rschre itung dieses Grenzwertes um den Faktor ~ 10 erfolgt nach einer äußere n Kennzeich

nung des Gebindes eine normale Endlagerung / Puffcrung ohne Zusatzmaßnahmen (Fig. 1.2). Bei 

Uhcrschrcitung des 10-fachcn des (irenzwerlc:; erfolgt - sofern nicht andere Befunde 

Oj 
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chen, vgl. weiter unlen oder 1.2.1 - gemä ß Fig. 1.2 ebenfalls eine Endlagerung/ Puffcrung unter 

Anwendung besonderer Maßnahmen. 

Dem Kriterium "Unterschreitung des 10-fachen des Kontaminalionsgrenzwerles gemäß Endlagerungs

bedingungen" liegen folgende Überlegungen zugrunde: 

a) Die Grenzwerle der Endlagerungsbedingungen /2/ (0,5 B4/cm2 (für Alphaslrahler, für die eine 

Freigren7.e von .5• 103 Bq festgelegt isl), 50 Bq/cm2 (für Betaslrahler und Elektroneneinfangstrahler, für 

die eine Freigrenze von 5-106 Bq festgelegt ist) und 5 Bq/cm2 (für sonstige Radionuklide)) entsprechen 

den Grenzwerten der Flächenkontamioation für Arbeitsgegenstände usw. in betrieblichen Überwa

chungsbereichen gemäß Anlage IX StrlSchV. Entsprechende Werte für Kontrollbereiche liegen um 

den Faktor 10 höher. 

03 

b) Der aufgrund des "Kontaminationstests" in d er Gebindeeingangskontrolle d eklarierte Werl der 

Kontamination basiert auf der konservativen Unterstellung, daß nur 10 % der lose haftenden Kontami-

nation nachgewiesen werden. Tatsächlich wurden in entsprechenden Versuchreihen jedoch bis zu 30 % 1 O J 
nachgewiesen. 

1.2.3 Maßnahmen bei Beschädigung eines Gebindes 

Kriterium für besondere Maßnahmen des Strahlenschutzes ist zunächst der Verdacht auf erhöhte 

Aktivitätsfreisetzung (Messung und Beurteilung der Messung, Fig. 1.3). Bei Erhärtung d es Verdachts 

erfolgt gemäß Fließbild Fig. 1.3 die sofortige Benachrichtigung des BfS/Organisationseinheit Konven

tionelle Planung und Betrieb der Endlagerung. während gleichzeitig Strahlenschutz-Sofortmaßnahmen 

z.ur s icheren Aufbewahrung getroffen werden, bis gemeinsam mil BfS/Organisationseinhcil konventio

nelle Planung und Betrieb der Endlagerung das weitere Vor.gehen festgelegt wird. 

03 

Das Kriterium "Verdacht auf erhöhte Aktivitätsfreisetzung" läßt sich nicht quantifizieren. Zur Anwen

dung ist es aber hitrreich, s ich der unter 1.2..5 aufgeführten Defini tion von "Schadensklassen" zu bedie

nen. 

. . 

Da.s Kriterium "Erhöhte Aktivitätsfreisetzung" ist ebenfalls für den Allgemeinfall nicht quantifizierbar. 

Je nach d eklarierte m Radionuklidge hall wird im wesentlichen eine H 3-, C 14-, I 129- oder Rn 222 / 

Rn 220-Messung erforderlich sein. 

A ls Anhallspunkl für eine noch zuläs.sige Aktivitätskonzcnlralion im Abluftkamin ist die Forderung 

anwsehen, daJ3 die jährliche Freisetzung über den Kamin nicht mehr als 1% uer Jahres-Antragswerte 

für die Ableitung au.s dem Em.llager-Bergwerk (Diffusor) betragen soll /4/. Für den Fall der Aktivitäts

konzentrationsmessung in geringer ode r in einiger Entfernung vom defekten Abfallgehindc sind die 

örtlichen Lüftungsverhiiltnissc und die interne Bcgrcnwng der effektiven lnh alationsdosis für das 

Personal auf .50· Hl"5 Svhl zu berücksichtigen. Ein weiteres Kriterium für eine erhi\hte Freisetzung 

biklct die Ubcrschreilung des durch längere Beobachtungen im Betrieb crmitlcltcn "Nurmalpe~~s;•··. • ·.;~~ 
Je;, r. • ~ 
.. ~ ~ 
~ ' . (!) 

% IJ. ~-
41chiv ?ri/~-~ 
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1.2.4 Maßnahmen bei Beschädigung eines Transportfahrzeuges 

Die Beschädigung eines Transportfahrzeuges wird festgestellt bei der Sichtkontrolle, ggf. durch einen 

Hinweis auf einen Transportunfall. Die weitere Vorgehensweise richtet sich danach, ob eine Entladung 

der Gebinde möglich ist sowie nach den Kriterien in 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 zur Behandlung der Gebinde, 

vgl. Fig. 1.4 

1.2.5 Schadensklassen als Hilfsmittel zur Beurteilung des Kriteriums 
"Verdacht auf erhöhte Aktivitätsfreisetzung" 

Zur Beurteilung des Schadensausmaßes und der sich daraus ergebenden Folgen bzw. Maßnahmen ist 

es sinnvoll, eine Klassifizierung der möglichen Schäden wie folgt vorzunehmen: 

Kategorie I: Es sind leichte Oberflächenschäden erkennbar (kleinere Abplatzung von Beton, 

kleine Beulen im Stahlblech etc.). Die Handhabung des Gebindes ist nicht beein

trächtigt. Es ist keine radiologische Auswirkung zu erwarten. 

Kategorie II: 

Kategorie III: 

Kategorie IV: 

Es sind leichte Oberflächenschäden erkennbar. Durch eine leichte Verformung der 

Handhabungspunkte bzw. äußerer tragender Elemente ist die normale Handhabung 

und Transportsicherung nicht mehr gewährleistet. Es ist keine radiologische Auswir

kung zu erwarten. 

Es sind grobe Oberflächenschäden erkennbar (größere Abplatzungen von Beton, 

größere Beulen im Stahlblech, Rißbildung etc.). Äußere Tragteile sind verbogen. 

Abriß einzelner Schrauben bei Schraubdeckelverschluß. Die Handhabungspunkte 

sind beschädigt / verformt. Die normale Handhabung ist nicht möglich. Es ist mit 

radiologischen Auswirkungen zu rechnen. 

Strukturschäden am Gebinde 

Es treten Splitterbrüche in der Hüllstruktur auf. Rißbildung mit Durchgang zum 

Innenraum ist erkennbar. Deckelaufrisse-, abrisse treten auf. Es ist mit radiologischer 

Auswirkung zu rechnen. 



Literatur: 
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Im Endlager Konrad angelieferte Abfallgebinde, die 

nicht den Endlagerungsbedingungen genügen. Konzept für das Vorgehen von BfS 

und DBE. Erläuternde Unterlage zum Plan Konrad Nr. 84, BfS-Dok.-Nr. 

LC/RB/0001. 

Anforderungen an endzulagernde radioaktive Abfälle 

(Endlagerungsbedingungen, Stand: März 1995), - Schachtanlage Konrad - , 

BfS-Dok.-Nr. 212621/D/ED/0235, EU Ü7. 

Bundesamt für Strahlenschutz: Endlager Konrad, Überwachungs- und Bilanzie

rungskonzept für die Ableitung radioaktiver Stoffe über Luft und Wasser. Erläu

ternde Unterlage zum Plan Konrad Nr. 280.1, BfS•Dok.-Nr. LA/RB/0008. 

03 
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Verdacht auf unzulässige Ortsdosis

leistung eines Gebindes 

- durch Anzeige an der orientier en

den 00[,-Messung bei dar Annahme 

(l,/arnung) 

- durch sichtbare Risse am Gebin?e 

- durch Kenntnis von Transportunfall 

- lnfonnation der Betriebsabteilung 

Strahlenschutz 

- Messung von Rand auf Anlieferungs

fahrzeug (Telesonde) bzw. 

- Messung ODL an der Gebindeein

gangskontrolle 

ODL-Überschreitung um den 

Faktors 3 des Dosisgrenz-

ODL-Überschreitung um den 

Faktor> 3 des Dosisgrenz

wertes wertes 

~------....1...------·-
normale Pufferung oder End

lagerung, jedoch mit äußer

licher Kennzeichnung wegen 

~orsichtiger Handhabung 

(Dosisbelastung des . 

Personals ) 

- Transport des Gebindes in Posi

tion Gleis 9; 

- Entscheidung des Strahlenschutz

beauftragten ilber weiteres 

Vorgehen: z.B. genaues Ausmessen 

ggf. weitere Abschirmung 

- Einlagerung oder Pufferung unter 

Anwendung besonderer Maßnahmen 

Fig.: 1.1 Überhöhte Ortsdosislcistung. Kriterien und Maßnahmen 

010 

Kriterium 

03 

Maßnahmen 

Kriterium 

03 

Maßnahmen 
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Verdacht auf unzulässige Kontamination 

• durch Sichtung: Feuchtigkeit auf 

Fahrzeug oder am Gebinde 

- durch Hinweis auf Transportunfall 

- durch sichtbare Gebindebeschädigung 

Kontaminationsmessung am 

K.ontaminat:ionsteststand 

Kontaminations-Überschrei-

tung um den Faktors 10 

Äußere Kennzeichnung des Ge

bindes; not'1Dale Pufferung 

oder Endlagerung 

1 

1 

• Information der Bet:riebabt:eilung 

Stranlenschutz 

- Kontaminat:ionS111essung auf dem 

Anlieferungsfahrzeug 

Kontaminations-Überschreitung um 

den Faktor> 10 

-Transport des Gebindes in Posi

tion Gleis 9; 

- Ent:scheidung des Strahlenschutz

beau ft:ragten über weiteres 

Vorgehen 

- z.B. Umladen auf Pl ateauwagen, 

(Aussonderung) und llmhUllung mit: 

Fol ie oder Fixierung mit Lack 

- Gesonderte Einl agerung 

Fig.: 1.2 Überhöhte Kontamination, Kriterien und Maßnahmen 

011 

Kriterium 

03 

Maßnahmen 

Kriterium 

0] 

Mailnahmen 
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Beschädigung eines Gebindes vor oder 
nach Einfahre in die Umladehalle Kri.terium 

1 

Information des Strahlenschutzbeauf-
tragten: Beurteilung und Maßnahmen 

1 03 
Entscheidung Uber we i tere Maßnahmen 

1 

Verdacht auf überhöhte Freisetzung, z.B. aufgrund von Rissen oder Kriterium 
anderen Beschädigungen am Gebinde 

1 
Messung der Aktivitätskonzentration in de,: Nähe des Gebindes ode r Beur-
teilung der lfd. Aktivitätskonzenti:,-messung in de,: Umladeballe/am Kamin Maßnahmen 

1 1 

Meßwert unter Normalpegel Meßwert über Normalpegel Kriterium 

1 1 

Sofortige Benachrichti-
gung des BfS/Org . einheit 
Konventionelle Planung 
und Betrieb der 

(}] 
Endlagerung, 
StrlSch-Sofortmaflnahmen : 
sicheres Aufbewahrung des Maßn~hmen 
Gebindes z.B. in Puffer-
halle; Schadensanalyse an 
BfS/Org.einheit konventi-
onelle Planung und Be-
trieb der Endlagerung, 

OJ 
Vorschlag fUr Behandlung 
des Gebindes 

1 
Hebbar Nicht Hebbar Zustimmung des BfS/Org. Kriterium 

einheit konventionelle 
Planung und Betrieb der 03 
Endlagerung, 
Reparaturvorschlag d. DBE 

1 

Um l aden auf Pla- Aussonderung des Festlegung der Vor-
ceauwagen auf dem Ti:ansport- gehensweise 

fahrzeug verblei-
den, defekten Ge- Ua[lnahmen 
bindes , ggf. auf 
Extragleis 

1 

Reparatur am Endlager möglich Kriterium 

ja nein 

1 1 

Reparatur en tweder nach Repara- "Ge fahr loser" Rücktransport zum 
turkonzept oder nach abgestimm- Ablieferer oder zu einem 
tem DBE-Vorschlag von ihm zu benennenden Ort Maflnahmen 
- Wiedereinschleusung in den 

Einlagerungsablauf 

Fig.: 1.3 Beschädigung <lcs Gebindes, Krilcricn un<l Ma(foahmen 
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Beschädigung des Transportfahrzeugs 

Erkennung durch Sichtkontrolle 

bzw . Hinweis auf Transportunfall 

Information der Betriebsabteilung 

Strahlenschut z. 

Beurteilung und Entscheidung llber 

weitere Maßnahmen 

Entladung möglich 

!Contaminatiosmessung am 

Fahrzeug 

j a 

1 

Gebinde entladen (unter Be

achtung von 1.2. 1, 1.2.2 

und 1. 2.3 ) 

Fahrzeug aussondern, 

ggf. reparieren 

1 

nein 

1 

Aussonderung des defekten Fahr

zeugs mit Abfallgebi nde, ggf . auf 

Extragleis. 

weiteres Vergehen wie bei 1.2.3 

unter Beachtung von 1.2.l und 1.2.2 

Fig.: 1.4 Beschädigung des Transportfa hrzeuges, Kriterie n und Maßnahmen 

013 

Kriterium 

03 

Maßnahmen 

K.r i terium 

Maßnahmen 

03 
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2. Abschalten/Ausfall der Sonderbewetterung in einer Einlagerungs
kammer 

2.1. Anstieg der Aktivitätskonzentration 

Abfall
gebinde 

saugende Lutte 

Ji 
1 
~ ~ 15m 

1 

►I 

t 
Wetterbohrloch 

Frischwetter 

Abb. 2.1: Anordnung der saugenden Lulle in einer Einlagerungskammcr /DBE 89/, Prinzipskizze 

Nach dem in /GRS 90, Anhang 2/ betrachteten Szenarium ergibt sich für eine Person des beruflich 

strahlenexponierlen Personals, die sich während 12% ihrer untertägigen Arbeitszeit 

( 12%· 1200·h/a = 144·h/a) in den kontaminierten Abwellern aus maximal 4 Einlagerungskammern auf

hält, die gleichzeitig Abfälle in unversetzlen Einlagerungskammern enthalten, (oder die sich während 

dieser Zeil in den kontaminierten Abweltern l Einlagerungskammer mit unversetztem Einlagerungsbe· 

reich aufhält) bei Ausschöpfung der Antragswerte für die Ableitung von H 3, C 1.4 und Rn 222 

(i = 1,2,3) eine effektive Jahresdosis durch Inhalation von 0,5 mSv/a ( = Planungsrichtwert des BfS für 

die lnhalationsdosis). Die Beiträge von I 129 bzw. ß/f Aerosolen und ex-Aerosolen sind mit ca. 

10-3 mSv/a bzw. ca. 10-2 mSv/a vernachlässigbar gering. 

Bei Abschalten oder Ausfall der Sondcrbewellerung verbleibt nach /DBE 89/ bei laufendem Hauptgru

henlüfler ein Reslabwetlerstrom aus 1 Einlagerungskammer in die Abwellersammelstrccke von 

0,75 m3/s. Bei gleichzeitigem Ausfall der Sonderbcwellerung und des Hauptgrubenlüfters (Stromaus

fall) ist nach /DBE 89/ unter ungünstigen untertägigen Wetterbedingungen (t > 25 °C) ein Einfahren 

von Wetterdrosseln zur Stabilisierung der Wetterführung im Kontrollbereich (Einlagcrungskammern) 

vorgesehen. Es verbleibt ein MimJest-Abwellerslrom aus einer Einlagerungskammer von 0,30 m3/s. 

Die Aktivitätskonz.entration im Abwellerstrom einer Einlagerungskammer wird sich also entsprechend 

diesem ungünstigsten Bewellerungsfall im Falle einer Störung ( eines Abschaltens) nach einer Einstell-

1..ei l um höchslens den Faktor (23 m3/s)/(0,3 m3/s) = 77 e rhöht haben. Die Einstellung der neuen 

Gleichgewichtskonzentration für den ungünstigsten Fall würde nach der Formel 
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Ci ( t) "' C io + . t 

dt 

. 
1 + 

Vo 
·t 

Ci(t) 
VB 1+138·t[h] 

.,. cio • • cio 
1 Vo l+l,8·t(h ] 

1 + . t 
77 VB 

erfolgen mit 

Qi 
c , • • Gleichgewichts-Aktivitätskonzentration 

l.O • 

vo 

V = 23 m3ts 
.o 3 
v1 = 0,3 m /s 

Wetterstrom bei normaler Sonderbewetterung 

Wetterstrom bei ungünstigster Sonderbewetterung 

015 

(1) 

VB= 600 m3 Kootaminationsbereich zwischen Abfallgebindestapel und saugender Lutte 

(Abb.2.1) 
• 
Ü·= 

1 
Aktivitätsfreisetzungsrate aus dem unversetzten Bereich einer Einlagerungs 

kammer 

Es ergeben sich folgende Werte c1(t)/ci
0

: 

t[h] 0,1 0,2 0,5 1 2 3 s 10 

21,0 36,8 49,6 60,2 64,8 69,1 72,7 

Tab. 2.1: Anstieg der Aktivitätskonzentration ci(t) nach Ausfall der Sonderbewetterung und des 

HauptgrubenlUtters ( ungünstigster Fall) 

Die störungsbedingtc zusätzliche Strahlenexposition~D(t) wird durch das Integral 
t 

[ ci(t) · dt bestimmt (i = H 3, C 14, Rn 222), wobei t die 

Aufenthaltszeit einer Person seit Beginn des Ausfalls der Lutte ist. Bezogen auf die "Normaldosis" D0 
ergeben sich fürA D(t) gemäß (2) 



folgende Werte: 

A D/D0 0,004 

t(h] 0,1 

Tab. 2.2: 

und 

0,016 

0,2 

- 12 -

c(t) = I c 1 (t) 
i 

0,076 0,226 

0,5 1 

(2) 

0,607 1,041 1,506 

2 3 5 

Zusatzdosis D nach Ausfall der Sonderbewetterung und 

des Hauptgrubenlüfters (ungünstigster Fall). 

016 

3;936 

10 

Ein Stapelfahrzeug hält sich in dem kontaminierten Bereich VB pro Eintagerungsvorgang weniger als 

8 min auf. Die dabei erhaltene Zusatzdosis von weniger als 0,01 • 0,50 mSv/a = 0,005 mSv/a ist ver

nachlässigbar. Es reicht daher aus, durch innerbetriebliche Regelungen zu verhindern, daß weitere 

Einlagerungsvorgänge stattfinden, jedoch kann ein einmal begonnener Einlagerungsvorgang ohne 

weiteres beendet werden. Eine Vor-Ort-Signalisierung des Ausfalls der Luttenbewetterung, z. B. durch 

optische Signale, ist angebracht (siehe auch /DBE 89/). 

In Einlagerungskammern, in denen vorübergehend keine Einlagerung vorgenommen wird, z.B. auch in 

den vorgesehenen einlagerungsfreien Schichten, können reduzierte Sonderbewetterungsraten zugelas

sen werden. Diese sollten für eine Einlagerungskammer nicht unter 20% des normalen Wertes von 

23 m3/s liegen, so daß betriebsnotwendige Arbeiten (Kontrollarbeiten des Strahlenschutzpersonals, 

Aufsicht usw.) in den kontaminierten Wettern ohne Überschreitung des Planungsrichtwertes von 

0,5 mSv/a Inhalationsdosis durchgeführt werden können. In die Anweisungen des Zechenbuches/Be

triebshandbucbes werden Regelungen über den Aufenthalt in kontaminierten Wettern aufgenommen. 

2.2 Anstieg der H2-Konzentration 

In einer mit Abfallgebinden befüllten Einlagerungskammer ist in extremen Fällen eine Wasserstoffbit- 1 
dungsrate OH2 von ca. 200 m3ia denkbar, während der erwartete Wert bei ca. 80 m3/a liegt. Abdec- Ol 
kend wird von 250 m3/a Wasserstoff-Freisetzung aus einer Kammer in die Sonderbewet- ~ \ mit O . . ~,\• 1'tq,,; 
terung ausgegangen. ~ - ,, '?9'_.,, 

· &; ~ ·' ~ ~ ~4' Cl) 

1§ ~ j. 
~ ·-'? 
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Im slationären Zustand betleute l tlas ( laufc ntlc Lu lle) im ßcrcil:h ?wische n (iehindestapcl und Lulle 

eine HrGleichgcwichtskonzcntration c~ 2 im Extremfall von 

250 m3 /a 
3,46 •10- 7 • 0,000035% ( 3) 

Bei A usfall bzw. Abslellen der Lutlcnbewellerung (l =0) wirtl die Hz-Konzentration im m günstigslcn 

Fall mit der Zeil gemäß Formel (4) (vgl. form~I (1)) 

1+138·t[h) 

l+l,8 · t(h] 
( 4) 

aur maximal 0,0113% ansleigen. Der bergbehiirdlich zulässige Wert beträgt 0,8%. 

An die tolerierharen Ausfallzeilen hzw. A ui;schaltzeiten der Lullenbewetterung wirtl daher ke ine 

Anforderung gestellt. E~ne H z-Überwc1chung ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht erforderlich. 

In d ie A nwe isu ngen des Zechenhuches/Belriehshan<lhuches werden nach Plc111Ccsts te llunghesd 1lu ß 

Festlegungen übe r "Einfahre n von Wcllenlrosscln" bei Außentemperaturen über 2:'i °C aufgenommen. 

Literatur: 

/DBE 89/ 

/ <,RS 90/ 

"Bewetterung", er läuternde U nte rlage 7.um Plan Konrn<l, Nr.: 284, BfS-Dok.-Nr. 

532 l/(iV{fü/0002. 

Sy.~temanalyse Konrad. Teil .\ "Grundlagen Jer Ableitung von Aktivitätshcgrenzungcn 

liir den hesl immungsmiißen Betrieb der Schachtanlage Konrnd", GRS-A- 1522, (Erliiu

lcrnde Unterlage 7um Plan Konrad. Nr. 2(,2). BfS-Dok.-Nr. 33219/LBA/RB/0002. 

03 
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3. Abschalten/ Ausfall der Lüftungsanlagen in der Puff erhal1.e 018 

0 //0 0~ 
,-f ~·he. ~ Zuluftkanäle 

\ -40n, 

~ )· Abluftkanäle 

ca. 30m 

Abb. 3.1:Pufferhalle, Vertikalschnitt in Querrichtung. Länge ca. 65m (Prinzipskizze) 

Die Überlegung~n erfolgen in Anlehnung an die Überlegungen bei Ausfall der Sonderbewetterung in 

einer Einlagerungskammer. 

Die Lüftungsrate in der Pufferhalle wird gemäß /DBE 90/ mit 

( 1) 

angesetzt. Sie entspricht einer Luftwechselzahl von L „ 2/h. 

Die stationäre Aktivitätskonzentration in der Pufferhalle für das Radionuklid i bei gut durchgemischter 

Luft beträgt bei einer Lüftungsrate von 11 m3 /s und bei Ausschöpfung der 1 %-Richtwerte für die 

Aktivitätsableitung über den Kamin 

mit 

O,Ol·Gi ( Bq / a] 
c1

0 
• ------- s 2,86· 10- 11 • G1 [Bq/m3] 

vP (m3 / a) 

Gi [Bq/al = Antragswert~ die jährliche Ableitung des Radionuklids i 

über den Luftpfad (Abwetter + Kamin) 
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Bei Ausfall der Lüftungsanlage wird · ohne Berücksichtigung eines Rest-Volumenstromes • die Aktivi

tätskonzentration gemäß den Gleichungen ( 1) und (2) ansteigen: 

( l) 

• c~ • (1 + 10 
(2) 

Dabei ist v& ... 20.000 m3 das Raumvolumen der Pufferhalle. 

Die von einer mit AusfalVAusschalten der Lüftungsanlagen (t = 0) in der Pufferhalle tätig werdenden 

Person aufgenommene Inhalationsdosis errechnet sich nach 

mit 

AR = 1,2 m3 /h = Atemrate 

~ = Inhalations-Dosisfaktor (Effektivdosis) gemäß der amtlichen Bekanntmachung der Zusam

menstellung der Dosisfaktoren /BANZ 89/ bzw. gemäß Anlage IV StrScb V 

Das Produkt GrSi.nb bestimmt die Höhe der Dosis. Wie die folgende Aufstellung zeigt, wird die Dosis 

bei Ausschöpfung der 1 %-Richtwerte praktisch von Rn 222 bestimmt 

!Radionuklid 

Gi [ Bq/a} 
l&inh (Sv /Bq] 
1 

1 

H 3 

1 
13 l,5 · 10 

11 l l,6 · 10-
1 
1 

C 14 

11 3,7·10 12 
6 , 4 · 10-

I 129 Rn 222 

6 12 7 7,4 · 10 _
8 

l,9·10 
9 

7,4·10 
9 4,2 · 10 3,75-10~ 8,6 · 10-

(Gleichgew. (Cs 137) 
Fakt. 30%) 

Q; 1 

3, 1·106
5

1· 
8,3·10- I 
(Pu239) j 

1 
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Es ergeben sich für Rn 222 + Folgeprodukte folgende Inhalationsdosen DRn 222 nach Abschalten der 

Lüftungsanlage: 

t (h) 1 2 3 4 6 8 i 
i 

0Rn zzz[SvJ 4,9 · 10- 7 l, 5·10-6 3,0-10-6 4,9·10-6 l,0·10-S l,7•10-S i 
H [a-1) 1020 333 167 102 so 30 

T [h/a] 1020 666 501 408 300 240 ! i 

Tab.3.1: Inhalationsdosen als Funktion de r Zeit nach Abschalten der Lüftungsanlage 

sowie jährlich mögliche Häufigkeiten H d~r Abschaltung und daraus resultierende 

jährliche Ausschaltzeiten T (vgl. Text). 

Aus Tabelle 3.1, die zusätzlich die Häufigkeit H = (50•10-5 (Sv/a])/D [Sv) enthält, mit der eine Ab

schaltung der Lüftung vorgenommen werden bzw. ein Ausfall erfolgen darf für jeweils einen Zeitraum 

t, was eine jährliche Abschaltzeit/Ausfallzeit T bedeutet, lassen sich fo~ende Aussagen ableiten: 

1. Ein Hantierungsvorgang in der Pufferhalle kann bei abgeschalteter (vorher laufender) Belüf

tung aus radiologischer Sicht bedenkenlos durchgeführt werden. 

2. In gewissem Umfang (H) kann die Lüftungsanlage gezielt abgeschaltet werden, wenn andere 

Anforderungen dies sinnvoll erscheinen lassen. Bei Einhaltung von H ist gewährleistet, daß 

der Richtwert von 50 • 10-5 Sv/a Inhalationsdosis des Personals nicht überschritten wird. Vor 

einer Abschaltung sollte die Lüftungsanlage zur Gewährleistung einer guten Durchmischung 

einige Stunden in Betrieb gewesen sein. 

Da unter den zu erwartenden Bedingungen die jährliche HaQtierungszeit in der Pufferhalle 

bei 450 h/a liegt, kann bei z.B. 3-stündiger Arbeitszeit in der Pufferhalle pro Schicht die 1 03 
Lüftung an maximal 167 Tagen (Schichten) gezielt abgeschaltet werden. Bei anderen Arbeits

zeiten/Schicht in der Pufferhalle kann entsprechend verfahren werden. Auch bei Annahme 

einer nicht ganz vollständigen Durchmischung (Homogenisierung) der freigesetzten Radioak-

tivität mit der Luft in der Pufferhalle erscheint es gerechtfertigt, vom radiologischen Ge-

sichtspunkt für das Personal aus gesehen, die Hantierungsvorgänge in der Pufferhalle bei 

abgeschalteter Lüftung vorzunehmen, da nicht mit einer Ausschöpfung des 1 %-Richtwertes 

für die Ableitung über den Kamin und überdies aufgrund der Höhe des Kamins mit einem 

Restabluftstrom zu rechnen ist. 

3. Unter Berücksichtigung der o.a. Ausführungen ist eine Vor-Ort-Signalisierung bei Abschal

ten/Ausfall der Lüfttingsanlage der Pufferhalle aus radiologischer Sicht nicht erforderlich. 



Literatur: 

/DBE90/ 

/BANZ89/ 

- 17 - 0?1 

Systembeschreibung Raumlufttechnische Anlagen, Umladeanlage Konrad 2. EU 383 

BfS-Dok.-Nr. 51732/FE/fK/0005. 

Bekanntmachung der Zusammenstellung der Dosisfaktoren. Teil 1-IIl vom 5. Septem

ber 1989. BAnz ß Nr. 185a, (1989), 29-677. 
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4. Dosislelstung an den Freimeßplätzen der Umladehalle 

Die entladenen Anlieferungsfahrzeuge, die LKW-Hauben und die leeren Tauschpaletten werden vor 

Verlassen des Kontrollbereichs auf Einhaltung der Grenzwerte gemäß GGVE/GGVS geprüft. Hin

sichtlich der UncergrundstrahJung lautet die Anforderung: ODL < 0,5 µ.Sv/h. 

Die Freimessung der o. g. Komponenten findet auf der der Sehachthalle zugewandten Seite der 

Umladehalle statt. Die Strahlenq\lellen (Abfallgebinde) sind räumlich veränderlich. In Abbildung 4.1 

sind schematisch die betrachteten Quellen B, F, G, H, I und J und die Freimeßplätze A, C, D, E, K, L 

und M eingezeichnet. Hierbei wurde die Lagerfläche für Tauschpaletten und LKW-Hauben für diese 

Rechnung in drei Abschnitte unterteilt. 

,. 
,uH•Q(ff ü;"T" ~--· . 

... •i'J!.. 

r.;-r;':\_7-1_-;-~ ~ -

UMLAD EH ALLE 

,,:"\ lAGEaflAO!EI 
~l&tllll · U•" •.,..• 

Abb. 4.1: Darstellung der räumlichen Anordnung der Abfallgebinde und der 

Freimeßplätze in der Umladehalle. Abfallgebinde auf B, F, G, H, I, J 
Freimeßflächen A, C, D, E, K, L, M 

In den Tabellen 4.1 ~d 4.2 sind die Abstande zwischen. den Quellen (Abfallgebinden) und den Frei

meßplätzen sowie die resultierenden Dosisleiscungen, die nach der Raumwinkelmethode berechnet 

wurden, zusammengestellt. 

II .. 

Unter Beachtung der begrenzten Standzeit der Abfallgebinde an den bezeichneten Orten erscheint der 

berechnete Strahlenpegel, verursacht durch die Abfallgebinde, für die Durchführung der verschiedenen 

Fre imessungen hinreichend niedrig. Trotzdem wurde in die Planung des Bodens der U mladehalle 

aufgenommen, daß ggf. quasi mobile Abschirmwände aufgestellt werden kö~en. Als Standp!a~f di~~i.-0/., 

,. 

.. . . o) 

Abschirmwände sind die Bereiche zwischen Gleis 1 und LKW-Fahrspur und Gleis 5 u;f~~\~ :;.,\ 

t ti ·~;:~rfi r·· l 
-;:, 
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Lagernäche (Tauschpalellcn, LKW-Hauben) u nd ()ucrvcrschub 2 im Bereich "Freimessung DB

Waggon 40,0 m" vorgesehen. Die maximale Wandstärke der Abschirmwände beträgt 60 cm mil einem 

Schwächungsfaklor von ca. 103 für e ine effektive Gamma-Energie von 0,7 MeV. 

Quellen 

B 

F 

G 

H 

I 

J 

Tab. 4.1: 

Quellen 

B 

F 

G 

H 

I 

J 

A 
Fre i meßJ l ätze 

C D E K L M 

15 35 23 12 12 20 32 

27 47 35 23 25 33 45 

39 59 47 35 35 45 56 

51 71 59 47 47 56 68 

31 52 40 30 23 31 45 

1 6 22 22 22 2-9 2 - 9 2-9 

Abstände zwischen Abfallgebinden (Quellen) und Freimeßplälz.en in der 

Umladehalle in Metern 

A 
Freimeßplätze 

C D E K L M 

0,75 0,15 0 , 33 1 , 18 1,90* 0 ,68* 0,18 

0,38* 0,08 0,15 0 ,33 0,45* 0 ,25 0 , 15* 

0,18* 0 ,05 0,08 0 , 15 0,23* 0 , 15* 0, 10* 

0, 1.0* 0 , 04 0,05 0,08 0,13* 0 , 10* 0,08* 

0,30* 0 ,10* 0 , 18* 0,30* 0 , 33 0 , 18 0 , 10 

0,04* 0,02* 0 ,_02* 0,02* 0 , 002*- 0 , 002*- 0 , 002*-
0,027* 0 , 027* 0 , 027* 

Tab. 4.2: Dosisleistungen in 10-6 Sv/h an d en Auf punkten d er Freimeßplätze durch Abrallgebinde 

(Quellen) in den Bereichen B, F , G, H, 1 und .1. Gcsamlreduklionsfaklor von 2 für Über

schätzungen berücksichtigt. 

*) Breilc;eile des Containers Typ V für Berechnung zugrunde gelegt, sonst Stirnseile. 

Die Plan ung des Einlagerungsablaufa 1,cigt. daß für den ühcrliigigcn Umschlag der Ahfallgchinde etwa 

6 h von 8 h Schicht ausreichend sind , Die konservativ un tc rstc lllen, geringen Entfernungen zwischen 

Ahfallgebinde und Frcimeßplalz führen zu Dosisleis tungen~ die für eine Freimessung im noch lolerier

baren Bere ich liegen. Da außerde m genüge nd Zeil dann für eine Fre imessung zur Verfügung slehl, 

wenn die Abfallgebinde umgeladen sind und s ich in größerer Entfernung 7..u den Fre imc ß plät7.en 

!lcfindcn, erscheint es gerechtfertigt. zunächst von de r Errichtung der mobilen Abschirmwän<le abzuse

hen. 

103 
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